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KOSTEN-,HONORAR- und
GEBUHRENORDNUNG
des Bayerischen Karate Bundes e.V.

Gemdall § 14 der Satzung des BKB beschlie3t der Technische
Ausschul? folgende Kostenordnung:

Anspruchsgrundlage

Diese Ordnung regelt, fur welche Leistungen von Personen, die im Auftrag des BKB
handeln, ein Anspruch auf Vergutung besteht und wie dieser geltend gemacht werden
muf3.

Bei allen in dieser Ordnung genannten Téatigkeiten wird vorausgesetzt, dal} diese im
Auftrag des BKB geschehen und die hierfir notwendigen Mittel im Haushalt vorgesehen
sind.

Die unter § 2 aufgefuhrten Personen haben Anspruch auf Ersatz der ihnen durch ihre
satzungs- oder auftragsgemale Tatigkeit fir den BKB erwachsenden Aufwendungen.

Von dieser Ordnung nicht abgedeckte Bereiche regelt der jeweilige Ressortchef gemar
Haushaltsplan und im Einklang der geltenden Ordnungen.

Wer eine Veranstaltung als Vertreter des BKB vorzeitig ohne Entschuldigung verlaft,
verliert seinen Ersatzanspruch.

Eingabefrist

Der Anspruch auf Kostenerstattung geman dieser Ordnung muf3 innerhalb 4 Wochen
nach Entstehung der Kosten gemaR § 13 geltend gemacht werden.

Daruberhinaus sind zum Jahresabschlul? (Haushaltsjahr ist Kalenderjahr) alle
Rechnungen bzw. Kostenerstattungen bis zum 15. Dezember an die BKB-
Geschaftsstelle nach Minchen zu senden, damit diese noch fir den Jahresabschluf
gemaf Haushaltsplan eingesteuert werden kénnen.

Rechnungen, die nach diesem Termin eingehen, kdnnen zu Lasten des neuen Etats
verbucht werden.

AuRerdem erfolgt eine Bearbeitung von zu spat eingereichten Kostenabrechnungen
durch den Schatzmeister nur nach Rucksprache mit dem Prasidium.

Vom Antragsteller ist eine schriftliche Begriindung flr die verspatet eingereichte Kosten-
abrechnung vorzulegen.

Entstehen regelmaflige Kosten gemaR dieser Ordnung, so besteht die Mdoglichkeit,
diese zu akkumulieren und zusammen abzurechnen. Der Anspruch auf Erstattung
eines Postens darf in diesem Fall nicht &lter als 3 Monate werden.
Anspruchsberechtigte Personen:

Mitglieder des Prasidiums und des Techn. Ausschusses.

Die Rechnungsprifer.

Offizielle Vertreter oder Beauftragte des BKB.

Angehorige der Landeskader bei nationalen und internationalen Wettkdmpfen ein-
schlieBlich der hierzu erforderlichen unmittelbaren VorbereitungsmafRnahmen.
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Lizensierte Kampfrichter beim Besuch der notwendigen Fortbildungslehrgange fur den
KR-Lizenzerhalt.

Kostenarten
Fahrtkosten

Fir Reisen werden die tatsachlichen Kosten erstattet. Bei Fahrten unter 499 km
Gesamtstrecke wird der Fahrpreis Il. Klasse nebst Zuschlag und ab 500 km Ge-
samtstrecke der Fahrpreis I. Klasse nebst Zuschlag der Deutschen Bundesbahn
erstattet.

Wird die Reise notwendigerweise mit dem Auto durchgefihrt, so wird ein Kilometergeld
von € 0,30 erstattet.

Lizensierten Kampfrichtern wird beim Besuch eines Fortbildungslehrganges ein
Kilometergeld von € 0,30 erstattet.

Kadermitglieder erhalten fur den Besuch von Kaderlehrgdngen bzw. fur Wett-
kampfeinsatze eine Fahrtkostenpauschale, welche der jeweilige Ressortchef in
Absprache mit dem Schatzmeister auf Grund der Budgetzuweisung und der jeweiligen
Haushaltslage von Fall zu Fall festlegt.

Ferner erhalten Kadermitglieder eine Fahrtkostenpauschale von € 40,00 bei einer
Fahrt zur sportarztlichen Untersuchung.

Bei Mitnahme weiterer anspruchsberechtigter Personen wird fir jede weitere an-
spruchsberechtigte Person € 0,02/km erstattet.

Flugreisen sind nur aus besonderem Grund und nur mit Genehmigung des Schatz-
meisters oder des Prasidenten nach Ricksprache mit dem Schatzmeister gestattet. Als
Ausnahme hiervon gelten Flugreisen des Landeskaders, welche auf Veranlassung des
Ressortchefs auf Grund der zugewiesenen Haushaltsmittel/Budget veranlal3t werden.
Tagegelder

Die Berechnung des Tagegeldes erfolgt mit Beginn des Reiseantritts ab der Wohnung
und der Rickankunft am Wohnsitz unmittelbar nach einer Veranstaltung.

Bei Abwesenheit von

08 - 14 Stunden € 6,00
14 - 24 Stunden € 12,00
mehrtagig € 24,00

Der Tagessatz von € 12,00 ist bei gewahrter freier Verpflegung

fur das Frihstick um 20% (€ 2,40)
fur das Mittagessen um 40% (€ 4,80)
fur das Abendessen um 40% (€ 4,80)

zu kirzen. Dies gilt auch, wenn eine bereitgestellte freie Verpflegung ohne triftigen
Grund nicht in Anspruch genommen wird.

Ubernachtungsgelder

Im Inland werden bei einer notwendigen Ubernachtung ohne Nachweis € 15,00 erstattet.
Sind die Ubernachtungskosten hoher als € 15,00, so ist die Hotelrechnung als Beleg der
Spesenabrechnung beizufiigen.

Bei Ubernachtungskosten, welche die Kosten des Friihstiicks einschlieBen, werden 20 %
vom Tagesgeld (€ 2,40) abgezogen.
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Wird Schlafwagen benutzt, werden diese Kosten anstelle einer Ubernachtung vergiitet.
Honorar- und Aufwandsentschadigungen

Lehr- oder Trainertatigkeit

Bei Lehr- oder Trainertatigkeit werden pro Unterrichtsstunde € 15,00 erstattet, hochstens
jedoch € 68,50 taglich bei Inanspruchnahme von BLSV-Staatsmitteln. Fir das
Lehrwesen betragt eine Unterrichtseinheit 45 Min., fir alle anderen Lehrgange bzw.
Trainereinséatze wird eine Unterrichtseinheit mit 60 Min. verrechnet.

Kampfrichtereinsatze

Bei Kampfrichtertatigkeit werden einem Landeskampfrichter fir die ersten drei KR-
Einsétze im Ifd.-Wettkampfjahr € 50,00, ab dem 4.-6. Einsatz € 75,00 und ab dem 7.
KR-Einsatz im Ifd. Wettkampfjahr € 100,00 pro Wettkampftag vergitet.
Bundeskampfrichter erhalten fir die ersten 4 Einsatze € 75,00 pro Einsatztag und ab
dem 5. Einsatz € 100,00 im Ifd. Wettkampfjahr vergiitet.

Landes-Kampfrichter-Anwartern wird bei einer Bayer. Meisterschaft ein Pauschalbetrag
von € 40,00/Tag vergltet.

Pro Wettkampfflache wird bei Bayer. Meisterschaften einem Listenfiihrer ein
Pauschalbetrag von € 40,00/Tag vergutet.

Landeskampfrichter erhalten einen einmaligen Bekleidungsgeldzuschuf3 von € 50,00 fir
eine Erstausstattung. Die Auszahlung erfolgt Uber den KR-Referenten im Rahmen der
KR-Einsatzabrechnung nach einer Bayerischen Meisterschaft.

Der Einsatz Internationaler BKB-Kampfrichter wird vom DKV bezahlt. Nichterstattete
Differenzbetrage fur diese Einsatze tragt fur die Internationalen Kampfrichter des BKB
der Bayerische Karate Bund.

Wettkampfarzte

Wettkampfarzte erhalten bei offiziellen Veranstaltungen des BKB eine Honorierung von
€ 150,- zusatzlich zu den Tagegeldern und Fahrtkosten.

Fur Materialien kann pro Wettkampftag eine Pauschale von € 25,00 ohne Quittungs-
nachweis abgerechnet werden.

Aufwandsentschadigung fur
Prasidium, Technischen Ausschuf3, Bezirksvorsitzende.

Im Falle des Prasidenten wird eine monatliche Aufwandsentschadigung von 300,00 €, im
Falle des Schatzmeisters wird eine monatliche Aufwandsentschadigung von € 300,00,
im Falle des Leistungssportreferenten wird eine monatliche Aufwandsentschadigung von
€ 100,00, im Falle des Referenten fur Aus- u. Fortbildung wird eine monatliche
Aufwandsentschadigung von € 150,00, im Falle des Referenten fir Offentlichkeitsarbeit
wird eine monatliche Aufwandsentschadigung von € 150,00 vergutet.

Fir alle anderen Mitglieder unter Pkt. 4.4 - mit Ausnahme der Stilrichtungsreferen-
ten - wird eine monatliche Vergltung von € 75,00 angesetzt. Bei Doppelfunktionen
in verschiedenen Amtern wird max. € 300,00 vergutet.

Zusatzliche Aufwandsentschadigung fur
Leistungs- und Breitensport -, Jugend -, Frauen -, Lehr -,Prifer - und Medienreferenten.

Fir Meisterschaften und Lehrveranstaltungen wird obigen Personen eine
Ersatzpauschale von € 60,00 pro Tag vergitet, wenn kein Erstattungsanspruch geman §
4.1 - 4.2 fur eine in ihrem Aufgabenbereich liegende Veranstaltung erhoben wird.

Fur Meisterschaften und Lehrveranstaltungen kann den von obigen Personen be-
auftragten Trainern oder Referenten eine Pauschale von € 60,00 pro MaRhahme
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vergutet werden, um den zeitlichen Aufwand fur Vor- und Nachbereitung der
betreffenden MalRnahme abzudecken.

Im Bereich der Ubungsleiter-Ausbildung wird den betreffenden Personen fiir die
Ubungsleiter-F-Ausbildung € 150,00, B-Trainer-Ausbildung € 60,00 und Ubungsleiter-
Fortbildung € 30,00 vergitet.

Wettkampfkommission

Dem Leiter der WWK-Kommission wird bei einer Landes- bzw. vergleichbaren
Meisterschaft (z.B. Pokaltunier/Bayernpokal) pro Wettkampftag zusatzlich zu den
Reisekosten nach § 3, sowie den Auslagen nach § 5 eine Tagespauschale von € 50,00
vergutet.

Den beiden Assistenten der WKK wird pro Wettkampftag eine Tagespauschale von
€ 100,00 vergutet.

Fur die Einweisung der Wettkampfhelfer und Listenfuhrer vor Ort werden nur die BKB-
Ublichen Reisekosten erstattet.

Die Kassenprufer der BKB-Hauptkasse erhalten fur die Kassenprufung eine Auf-
wandsentschadigung von € 50,00 pro Tag zzgl. zu den Fahrtkosten.

Mitglieder des Schiedsgerichtes erhalten bei einer Zusammenkunft eine Aufwandsent-
schadigung von € 50,00 pro Tag zzgl. zu den Fahrtkosten.

Rundbrief
Fur die Erstellung des BKB-Rundbriefes wird dem verantwortlichen Redakteur eine
monatliche Aufwandsentschadigung von € 155,00 vergiitet.

Urlaubsvertretung der BKB-Geschaftsstelle sowie Stellplatzgebiihren

Im Urlaubs- bzw. Krankheitsfalle der BKB-Geschéfsstelle kdnnen vom Prasidium
kurzfristig die anfallenden Schreibarbeiten, extern an geeignete Personen Ubertragen
werden. Fir diese Arbeiten wird eine Monatspauschale je nach Aufwand vergitet.

Ist zusatzlich eine Halbtagsbesetzung der Geschaftsstelle notwendig (z.B. fir den
Versand der Urkunden und Prifungsmarken), so kann diese Besetzung auch (ber einen
sogenannten Mini-Job-Vertrag erfolgen.

Bei einer wochentlichen Arbeitszeit von 15 Stunden kénnen hier € 400,00 im Monat
vergltet werden.

Fur die BKB-Geschéftsstelle werden die Stellplatzgebiihren im Hause des Sports (BLSV)
in Miinchen dbernommen.

Buromaterial / Verwaltungskosten

Die unter Punkt 4.4 aufgefilhrten Personen koénnen fir ihre monatliche Ver-
waltungstatigkeit die hierfir entstandenen Kosten wie Buromaterial, Porto, sowie Kopien
bis zu einer H6he von € 50,00 erstattet bekommen. Diese Kosten miissen grundsatzlich
belegt werden.

Telefon-, Fax - und Internetkosten

Der BKB gewahrt fir notwendige Telefon-, Fax - und Internetkosten Pauschalen wie

folgt:

-10,00 € Bezirksvorsitzende fir die Kommunikation mit dem Verband

- 10,00 € Stilrichtungsreferenten

-25,00 € Leistungssport-, Frauen-, Priifer-, Jugend-, Medien-, Breitensport-

Schulsportreferent, Webmaster

4
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- 30,00 € Kampfrichterreferent
- 50,00 € Vizeprasidenten, Schatzmeister, WKK-Referent, Lehrreferent,
Redaktion Rundbrief.

Uberschreiten die Kosten den monatlich festgesetzten Pauschalbetrag, kénnen diese nur
bei Vorlage einer Einzelkostenabrechnung erstattet werden.

Dem Prasidenten und dem Geschaftsfiihrer werden tatsachlich entstandene Telefon-
kosten ersetzt.

Uberschreiten die Kosten einen Betrag von monatlich 200,00 € sind die Telefonkosten
Zu belegen.

Bei Personen die von o.a. Regelung nicht erfasst sind, trifft der Schatzmeister in
Anlehnung der oben festgelegten Vergitungen eine angemessene Entschadigung.

Technische Geréate und sonstige Anschaffungen (z.B. Sportgeréte)

Anschaffungen hochwertiger technischer Gerdte wie Faxgerat, Anrufbeantworter, PC,
Drucker, Kopiergeradte oder sonstige Buroeinrichtungen und Sportgerate, deren
Anschaffungswert € 50,00 Uberschreitet, sind nur auf der Grundlage des jeweiligen
Haushaltsplanes mdglich und missen vom Prasidium in Rulcksprache mit dem
Schatzmeister genehmigt werden.

Hierzu ist grundsétzlich ein schrifticher Antrag incl. Kostenangabe sowie einer
nachvollziehbarer Begriindung fir die Notwendigkeit der Anschaffung beim Préasidium
einzureichen.

Im Haushalt ist hierfiir eine eigene Etatposition einzurichten.

Fur Technische Gerate bzw. Biroeinrichtungen, welche nicht ausschiel3lich fur den
BKB genutzt werden, kdnnen die Anschaffungskosten durch den BKB bezuschusst
werden.

Die Hohe des jeweiligen Zuschussanteils (bis max. 50 % BKB-Zuschuf3) wird vom
Schatzmeister bzw. Geschéftsfuhrer in Absprache mit dem Antragsteller ermittelt und
vom Prasidium genehmigt.

Wird das Gerat uber die regulare Amtszeit von 4 Jahren genutzt, verbleibt das Gerat
ohne Rickforderungsanspruch des BKB im Besitz des Kaufers.

Erfolgt ein Amtswechsel vor den reguldren 4 Jahren, missen noch funktionsfahige
Gerate an den Nachfolger bei entsprechendem Kostenausgleich Ubergeben werden.

Der Restsummenwert ist dann von Fall zu Fall zeitnah zu berechnen und vom Prasidium
im Einverstandnis mit dem Vorbesitzer zu regeln.

Inventarisierung

Technische Gerate, welche keiner Abnutzung/Verbrauch unterliegen, sowie Buro-
einrichtungen tber € 50,00 bzw. Sportgerdte missen zwecks Inventarisierung genau
bezeichnet und dem Schatzmeister gemeldet werden.

Dies gilt auch fur die Sportjugend, welche sich kassenmaRig selbst verwaltet.

Scheidet ein Besitzer eines solchen techn. Gerates aus dem TA aus, so ist es an die
BKB-Geschéftsstelle zuriickzugeben.

Zuschiisse an die Bezirke

Basishetrag
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Der BKB gewdahrt den einzelnen Bezirken einen jahrlichen Zuschuf3 in Hohe von
€ 2.600,00 und zusatzlich € 0,25 / Mitglied auf Basis der dem BLSV gemeldeten
Mitglieder zum jeweiligen Jahresende. Die Auszahlung erfolgt im ersten Quartal des
darauffolgenden Jahres, sofern der geprifte Bezirkskassenbericht des abgelaufenen
Jahres dem BKB-Schatzmeister vorgelegt wurde.

Der an den Bezirk Uberwiesene Betrag ist in erster Linie fur den Sportbetrieb und daruber
hinaus fir die notwendigen Verwaltungsausgaben innerhalb des Bezirks auf Basis der
Kostenordnung des BKB zu verwenden.

Ausrichtung von Meisterschaften / Startgelder

Fur die Ausrichtung einer Bayerischen Meisterschaft erhalt der Ausrichter vom BKB 30 %
der eingegangenen Startgelder.

Bei Bezirksmeisterschaften werden die Startgelder vom Bezirk vereinnahmt und in der
Regel zu 50 % an den ausrichtenden Verein weitergeleitet.

Fur Bezirksmeisterschaften werden vom BKB die Kosten flr 2 Bundeskampfrichter
Ubernommen. Alle weiteren KR-Kosten gehen zu Lasten der Bezirkskasse. Bei
Bezirksjugendmeisterschaften tragt der BKB die Kosten flir einen Bundeskampfrichter.

Um Doppeliiberweisungen zu vermeiden, werden diese KR-Kosten grundsatzlich Gber
die Bezirkskassenwarte abgerechnet.

Der Bezirkskassenwart stellt nach erfolgter KR-Abrechnung in seinem Bezirk eine
Gesamtrechnung an den BKB-Schatzmeister unter Angabe von Art der Meisterschatft,
Datum der Meisterschaft und Namen der eingesetzten Kampfrichter.

Lehrgénge

Offizielle Lehrgange des BKB werden Uber den Schatzmeister abgerechnet.
Hierzu mul eine Ein- und Ausgabenrechnung erstellt und vorgelegt werden.

Leistungszentrum

Die Beteiligungskosten und die Nutzung des BKB am Landesleistungszentrum Kempten
regelt ein eigener Nutzungsvertrag.

Die Hohe der jahrlichen Beteiligungskosten fiir das Landesleistungszentrum sind im
BKB-Haushaltsplan aufzufuhren.

BAKU (Bayerische Amateur Kickbox Union)

Die Betreuung der Sportart ,Kickboxen“ durch den BKB regelt ein eigener Vertrag.

Fur die Mitgliedschaft der BAKU im BKB wird der BAKU z.Z. pro gemeldeten Sportler ein
Beitragssatz von € 1,00 Jahresbeitrag in Rechnung gestellit.

Trainervertrdge der Landestrainer

Die Aufgaben der Landestrainer wird in einem eigenen Dienstvertrag mit dem jeweiligen
Trainer vereinbart.

Dem Landestrainer wird vom BKB fiir seine Tatigkeit eine Monatspauschale vergutet.
Diese Monatspauschale enthdlt alle bisherigen Abrechnungskosten wie Stundeneinsatz,
Fahrtkostenvergiitung, sowie Tagegeld bzw. Meisterschaftspauschalen.

Zusatzlich Ubernimmt der BKB im Rahmen der gesetzlichen Regelung fiir Mini-Jobs
(€ 400,00/Monat, Gesetz) die Pauschalabgaben in Hohe von 25%, welche fur die
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Rentenversicherung, die Krankenversicherung sowie der Lohnsteuer und Lohn-
fortzahlungsversicherung anfallen.

Gebihren
Der BKB erhebt fiir verschiedene MalRnhahmen Gebuhren.
Dies sind:
- fiir die FUL-Ausbildung Grundlehrgang € 85,00
(= Gruppenhelferlizenz
- fiir die F-UL-Ausbildung Aufbaulehrgang € 100,00
- fir die C-Trainer-Ausbildung € 85,00
- fir die B-Trainer-Ausbildung € 125,00
- fir die Jugend-Trainer Ausbildung € 85,00
- Selbstverteidigungstrainer € 150,00
- Gesundheitstrainer € 150,00
- Soundkarate € 50,00
- fiir die UL-Fortbildungslehrgange (2 Lehrgéange) € 30,00
- Pruferlizenz- und Fortbildungslehrgange € 30,00
(1 Lehrgang)
- Kaution (Priferstempel) incl. einer Zweitlizenz € 50,00
- fir PaBumschreibungen € 10,00
- Nachgebuihr (Porto/Einschreiben) € 3,00
- Kampfrichterbescheinigung fir Dan-Anwarter € 10,00
Startgebihren bei den Meisterschaften
- Einzelstart: ~ Bambini-Turnier / Kinder / Schiiler € 8,00
- Team: Bambini-Turnier /.Kinder / Schiler € 15,00
- Einzelstart:  Jugend / Junioren /
Leistungsklasse / Masterklasse € 13,00

- Kata Team  Jugend / Junioren / Leistungsklasse € 26,00

- Kumite-Team: Jugend / Junioren /
Leistungsklasse Damen (3er-Team) € 26,00

- Kumite-Team: Leistungsklasse Herren (5er-Team) € 41,00
Abrechnungsverfahren

Fur Antrdge auf Kostenerstattung sind grundsétzlich die vom BKB ausgegebenen
Vordrucke zu verwenden. Diese kdnnen bei Bedarf beim Schatzmeister oder tber die
Geschaéftsstelle in Minchen angefordert werden.

Im Falle eines Kampfrichter-Einsatzes kann die Kostenerstattung auch per Sammelliste
und Scheckauszahlung vom Kampfrichterreferenten unmittelbar nach der Meisterschaft
abgerechnet werden.

Kostenerstattungen sind eigenhandig zu unterschreiben und an die BKB-Geschéftsstelle
nach Minchen zu senden.

Werden zu unrecht Anspriiche gestellt, so werden diese vom Schatzmeister laut
vorstehender Kosten- und Honorarordnung ohne Benachrichtigung des Antragstellers
gestrichen. Eine Begriindung kann schriftlich angefordert werden.

Wird im Nachhinein festgestellt, dass bei einer Kostenabrechnung Abrechnungsfehler
entstanden sind und ein Betrag zu Unrecht an den Antragsteller Uberwiesen wurde, so
kann dieser vom BKB zurtickgefordert werden.
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Es ist hier jedoch vom Schatzmeister zu Uberprifen und fallweise zu entscheiden ob
Aufwand und Nutzen im wirtschaftlichem Verhaltnis zu einer nachtraglichen Ruck-
forderung steht, sofern es sich um geringfligige Betrage handelt und der hierzu
notwendige Schriftverkehr mit Zahlungsaufforderung, Terminverfolgung, Neuverbuchung
im Kassen-buch, den Verwaltungsaufwand nur zusatzlich in die Hohe treibt.

Unvorhergesehens

Werden im Laufe eines Haushaltsjahres an den BKB unvorhergesehene Kosten wie zum
Beispiel Ausfallbiirgschaften bei Meisterschaften, oder Kostenerstattungen welche im
vorliegendem Regelwerk nicht aufgefiihrt bzw. beriicksichtigt wurden, herangetragen, so
kénnen diese nur vom Prasidium in Ricksprache und Beschluf3fassung durch den
Technischen Ausschu3 genehmigt werden, sofern der laufende Haushalt diese
Mehrkosten zulésst. Siehe hierzu auch § 3.2 der Finanzordnung.

Diese Ordnung tritt mit Wirkung vom 19. November 1989 in Kraft.

Anderungen im TA: 24.11.90 Genehmigung Verbandstag:
01.02.92
07.11.92
14.11.93 19.11.1995
06./07.12.96
07.06.97 09.11.1997
06.06.98
17.04.99 07.11.1999
Euro-Umstellung TA  28.07.01 02.12.2001
TA  13.04.02 gemal VerbandstagsbeschlulR vom  02.12.01
Neufassung TA  19.07.03 Genehmigung vom Verbandstag 23.11.03
Anderung TA  19.06.04 Genehmigung vom Verbandstag 28.11.04
Anderung TA  03.12.05
Anderung TA  17.03.06



	G E B Ü H R E N O R D N U N G

